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Uo . 95. Samstag , den 9 . August. 1902 .

Ausschreiben.
Vom 1 . Okiober 1902 ab ist die Stelle

eines Organisten bei dem evangelischen
Gottesdienste im hiesigen Justizgefängnisse
neu zu besetzen.

Geeignete Bewerber wollen sich im
Zimmer 78 des Justizgebäudes Vormittags
melden . § 269

Wiesbaden » den 5. August 1902.
Königlicker Erster Staatsanwalt.

Bekanntmachung.
Die Stadt - und Feldgemarkung Wiesbaden

rst zum Zweck der Begehung durch die Mitglieder
der Lokalaufsichts -Commisfion für Rcblaussachen
in 3 Bezirke einaetbeilt.

Der erste Bezirk umfaßt dar Terrain zwischen
der Bierstadter - , der Frankfurterstraße excl. No . 4
abwärts , der Wilbelm -, Taunus -, Geisberg - und
Kapellenstraßc und ist dem Lehrer Herrn Leon¬
hardt übertragen.

Der zweite Bezirk umfaßt das Terrain
zwischen der Taunus -, Geisberg - , Kapellenstraße,
dem Nerotbal , der Aar - , Emseritraße , dem MichelS-
bcrg , der Marktstraße , dem Marktplatz , der Durg-
slraßk . der Wilbelm - bi « zur Taunusstraße , sowie
das Terra, !, zwischen der frankfurter - und Bicr-
stadterstraßc und ist dem Gärtner Herrn Johann
Scheden übertragen.

Der dritte Bezirk umfaßt da « Terrain
zwischen der Aar -, Emierstraßc , dem Michelsbcrg,
der Marktstraße , den , Marktplatz , der Burgstraße,
der Wilhclni - und der Frankfurterstraße und ist
dem Gärtner Herrn Anton Leih übertragen.

Als Lokalbcobachtcr für ReblauSanaelegen-
beitcn iit der Lehrer und Neblaussachverständige
Herr Wilhelm Gült bestellt.

Die Besitzer von Nebpflanznngen werden ersucht,
die vorgenannten Herren bei Ausübung ihrer Dienst-
obliegeiihciiei : thunlichst zu unterstützen . *

Wiesbaden , den 10. Juli 1902.
_Der Polizei -Präsident . Zn Aertr . : Falck «.

Bekanntmachung,
betreffend daS Verbot deS Fuhrverkehrs
auf dem Platze zwischen der Evangelischen
Kanvtkirchc und dem Marktkelter , sowie
zwischen diesem und dem Rathhause befind¬
lichen Fahrstraße während der Marktzcit.

Ans Grund des 8 73 der Volizei -Berordming
vom 18 . September 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Da « Befahren de« für den Fnßgänger-
verkchr bestimmte » Platze » an der Westseite der
Evangelischen Hanvtkirche zwischen dieser und dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt , bespannte oder un-
bespaniite Fuhrwerke an , diesem Platze aukzustelle ».

2 ) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art,
welche nicht den Marktüweckeii dienen bezw . nickt zur
An - oder Abkubr von Marktgegenständen bestimmt
und , auf der Fahrstraße zwischen dem NatbbauS
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen 6 Uhr Vormittag » und 2 Uhr Nach¬
mittags , untersagt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver¬
ordnung angedrohtcn Strafe geahndet . *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Königliche Polizci -Prästdent.

K. Prinz von Ratibor.

Polizei -Verordnung,
betreffend die Abänderung der Polizei -Verordnung
über den Verkehr mit Milch vom 28 . November 1889.

Auf Grund der 88 st und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
theilen , sowie der 88 148 und 144 de« Gesetzes
über die allgemeine Landes - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung dcs Gemeinde-
ratds für den PolizcibezirkWiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die 88 2 . Absatz 1 . 7 und 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung über den Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erhalten vom 1. Juni 1890
ab die aus dem nachstehende » Neuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgeändertc Fassung:

81.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solckcn

Gefäßen aufbewahrcn , in welchen dieselbe keine
fremdartigen Stoffe anknebmen kann . Gefäße ans
Kupfer , Meising oder Zink , Tbongefäße mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gesäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet.

8 2.
Al « Transportgefäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne , ferner Weißblech-
odcr Glasgefäße , als Meßgefäße nur Weißblech-
maße verwendet werden . Die Transport - und
Meßgefäße , mit Ausnahme der Glaögesäße»
müssen so weite Oeffnungei , Haben , daß sie bequem
mit der Hand gereinigt werden können.

. Die an den TranSvortgefäßen etwa vor¬
handenen Zapfkrahnen dürfen nur au » Holz , Kupfer
oder Messina bestehen . Bei Zapfkrahnen ans
Kupfer oder Meising muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 8-
Zn dem Transporte der Milch nach und in

der Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt , dürfen nur mit einem stets sauber
zu haltenden Lack - oderOelfarbenanstrich versehene

Fuhrwerke benutzt werden . Die Milchgefäße müssen
auf dem Fuhrwerke in einem von allen Seiten ge¬
schlossenen . mit Zink ausgeschlagcnen Raum unter¬
gebracht sein , in welchem sie vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

In dem für die Milchgefäße bestimmten Raume
darf außer den znr Benutzung bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
untcrgcbracht sein.

8 4.
Sogenanntes Gespül , Küchenabfälle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenstände dürfen auf
demMilchwagen nur vollkommen abgesondert , und
auch überhaupt nur dann mitgeführt werden , wenn
sie sich in Gefäßen mit dicht schließenden Deckeln
befinden.

Diese Gefäße sind »ach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Theilen des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 5.
Die Milckgcsäßräume des Wagens müssen

ebenso wie die zum Einstellcn der Milchflaschen
dienenden Fachknsten und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milckacfäße dürfen auf Straßen oder in .Hanr-

flnren , Höfen und Thorfahrten nicht ohne Aufsicht
ausgestellt werden.

8 7.
Aus KanShaltungen , in welchen sich an

Cholera . Pocken , Thpbus , Fleckfiebcr , Scharlach
oder Diphiheritis Erkrankte befinden , darf Milch
so lange nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung des zuständigen
KreisphhfikuS darüber beigebracht ist , daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person aus der Haushaltung entfernt ist,
und daß eine vollständige DeSinfection der
Wolinräume , sowie der in derMilchwirth-
schast zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgefunden hat.

Die Polizei -Direction kan « den Verkauf
von Milch aus solchen Grundstücken ver¬
bieten , auf welchen gesundheitsschädliche
Zustände herrschen , welche nach dem Gut¬
achten des zuständigen KreisphhfikuS an¬
steckende Krankheiten hervorzurufen ge¬
eignet find.

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
ans Ortschaften , in welchen eine der im Absatz 1
erwähnten Krankheiten epidemisch auftritt , ist so
lange verboten, bis der zuständige KreiS-
phhfikus bescheinigt hat , daß die Epidemie
erloschen ist.

8 8.
Verkaufsläden und andere Räume , welche zur

Ansbewabrung der Milck bestimmt sind , müssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet werden.
Sie dürfen in keinem Fall als Schlaf - oder
Krankenzimmer benutzt werden.

Die Milchgesäße dürfe » nicht offen ausgestellt
werden , und es darf zum Reiniaen derselben nur
ganz reines und abgekochtcs Wasser zur Ver¬
wendung kommen.

8 9-
Die Verkäufer vo « Milch flud ver¬

pflichtet , die von ihnen seil gehaltenen
Milchsorten entweder als „ volle Milch " ,
oder als „ Magermilch " , oder alS „ saure
(dicke) Milch " , oder alS „ Buttermilch " ,
oder als „ Rahm " ausdrücklich zu bezeichnen
und die für jede Sorte bestimmten Milch¬
gefäße durch eine entsprechende deutliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn¬
zeichne « . „

Die zum Verkaufe gebrockte „volle Milch
muß einen Fettgehalt von mindestens3 pCt . haben.
Milck von einem geringeren Fettgehalte dark ebenso
wie die abgerahmte M ' lck nur unter der Bezeick-
nung „Magermilch " feilgehalten oder verkauft
werden.

Werden geschloffene Milchwagcn in Gebrauch
genommen , so ist die betr . Aufschrift auf diesen
an den betr . Krahnen anzudringcn.

810.
Bittere , schleimige , blaue oder roibe Milch,

sowie die Milch van Kuben , die an Maul - und
Klauenseuche , Perlsucht , Pocken , Gelbsucht , Ransch-
drand , an Krankheiten des Euters , fauliger Gebar-
mutterentziindung , Phämie , Septicämie , Ver¬
giftungen . Milzbrand oder Tollwuth leiden , darf
weder feilqebnlten noch verkauft werden.

Ebenso ist das Feilhalten oder Verkaufen von
Milch , welche kurz vor oder innerhalb 10 Tagen
nach dem Kalben gewonnen wird , verboten.

8 11.
Zusätze vo » Stoffen , welche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen , wie Natron , Borsäure,
Salicylsäure sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach anderen Gesetzen und Ver¬

ordnungen , insbesondere nach dem Nahrnngsmittel-
gesetze vom 14 . Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werde » Ucbertretunge » dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mk . oder
mit verbältnißmäßiger Hast geabndet . *

Wiesbaden , den 8. Mai 1890.
Der Polizei -Präsident , v . Rykinbabcn.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den 16. Mär , 1901.

Der Polizei -Präsident , v » Ratibor.

Auszug aus dem Droschkentarif.
I Tourfahrte « .

Eine Tourfahrt ist nicht als unterbrochen an»
zufeben , wenn durch das Ein - und Aussteigen
eines Fabraastes ein Aufenthalt von nicht länger
als zwei Minuten entsteht.

Kutscher , welche bestellt werden , vom Halte-
vlatz ans einen Fahrgast vom Hause abzuholen,
haben die Fahrt znm Abholen unentgeltlich zu
leisten und dabei dem Besteller auf dessen Wunsch
die unentgeltliche Benutzung der Droschke zu
gestatten . Ist der Besteller der abznholende Fahr¬
gast selbst , so hat derselbe vom Augenblick der An¬
nahme der Droschke auf dem Halteplatz oder dort,
wo die Droschke angenommen wird , die Fahrt zu
bezahlen . Müssen Kutscher am Hause länger al«
fünf Minuten warten , so haben sie fernerhin für
jeden auch nur angefangenen Zeitraum des Wartens
von fünf Minuten 20 Pf . zu beanspruchen.
A.  Fahrten innerhalb der Stadt und Land¬
häuser und zwar bis zu folgenden Punkten:

а . im Nerothal bis zur Nerobergstraße,
ausschl . der letzteren,

d . Kapellenstratze bis zur Ecke des Thor-
bergwege « .

c . Jdsteincrstraße bi« zur Ecke der project.
Ringstraße (jetzt »wischen No . 3 und No . ff).

б . Sonnenbergerstraße bi « zu der . der
Stadt zunächst gelegenen Grenze der Kronen¬
brauerei,

s . Parkstraße bis znr Ecke des Parkweges,
f. Bierstadterstraß « bis einschl . der Alwinen-

«nd Solmsstraße , sowie der Sovbienstraße,
,g. Frankfurterstraße bis zum Haingraben,

einschließlich der Lanacnbeckstraße.
d . Mainzerstraße bi« zum Eisenbahn-

Uebergana «,
i. Schlachthausstraß « biszum Schlachthaus«
lc. Biebricherstraße bis zur Möhringstraße,

einschließlich letzterer,
l . Schiersteinerstraße bi « zur diesseitigen

Grenze de» ErerzierplatzeS,
m . Dotzheimerstraße bis »um Fahrwey nach

der Wellritzmühle , nächst dem städtischen
Bullenstall,

n . Lahnstraße bi « znm Hanse No . 3,
o. Aarstraße bi « zur Schleifmüble,
p . Walkmühlstraße bis zur Bachmayerstr .,
g . Vlatterstraße bi» zur Mündung der

Nothstraße.
Einw . Zweisp.

Mk . Pf . Mk . Pf.
bei 1 bis 2 Personen . . . . — 60 — 90
bei 3 bi« 4 Personen . — 80 1 10

lieber diese Punkte binanS
bis zum Ende der zusammen¬
hängenden Häuser der vorge¬
dachten Straßen , einschl . der
NerobergstraßenndderLanzstraße
bei 1 bis 2 Personen . . . . — 80 1 20
bei 3 bis 4 Personen . . . . 1 — 1 40

Bei Fahrten aus den Eiscn-
bahnhöfcn 20 Pf . mehr.

Da « Warten beim Abbolen
von Fahrgästen zur Tageszeit
muß während der ersten fünf
Minuten unentgeltlich geschehen;
für jede weiteren , wenn auch
nur angefanaenen fünf Minuten
werden vergütet . — 20 — 20

n.  Fahrten außerhalb der Stadt und
Landhäuser.

Au « in jedem Wage » befindlichen Spezial - Tarif
zu ersehen.

»i . Rnnd -Toursahrte « .
Aus in jedem Wagen befindlichen Spezial - Tarif

zu ersehen.

H . Zcitfahrten.
a . Für eine Fahrt innerhalb

der unler I . A . für
Tourfahrten angeaebenen
Grenzen ohne Unterschied der
Personenzabl , pro Stunde 2 — 8 —

b . Für eine Fabrt außerhalb der
für Tanrfahrten unter I . A.
angegebenen Grenzen , obne
Unterschieb derPersoncnzahl,
pro Stunde . 2 80 4 —
Bei Zeitfghrten außerhalb der unter I . A.

angegebenen Grenzen , ist , falls die Fahrten außer¬
halb dieier Grenzen beendigt werden , der Fabrvreis
für die Rücksabrt ans dem kürzesten Wege bi « zu
den linier 7. A . anaegebeueu Grenzen nach den
Sätzen für Zeitknhrten zu zahlen.

Die Taxe ist von Viertel zu Viertelstunde zu
berechnen . Jede angesangene Viertelstunde wird
für voll gerechnet.

II » . Für Fahrten während der Nachtzeit,
soweit dieselben ans den Wartevlätzen und Straßen
zu sofortiger Ansfübriing übernommen werden , ist
der dovveltc Fabrvreis zu entrichten.

Als Nachtstunden werden betrachtet:
a . in der Zeit vom 1. Avril bis einschl.

80 . September : die Stunden von 11 Uhr
Abends bis 6 Uhr Morgens,

d . in der Zeit vom 1. Oktober bis einschl.
31 . März : die Stunden von 11 Uhr

. Abend » bi» 7 llfir Morgen » ,
Bei Droschken , welche für die Nachtzeit bestellt

werden , ist der dreifache , jedoch , wenn es sich um
eiiie Droschkenfahrt nach den Frllhzngen der Eisen¬
bahnen handelt , nur der doppelte tarifmäßige
Tagesfahrvrei » zu entrichte » .

Dar Warten beim Abholen von Fabrgastcn
während der Nachtzeit muß für die erst « Viertel¬

stunde ohne jedes Entgelt geschehen; für lebe
weitere angesangene bezw . vollendete Viertelstunde
werden 50 Pf . für Einspänner und 75 Pf . jm
Zweispänner vergütet.

iv . Fahrten anS und « ach de«
EifeubahnhSfe « .

Für die Fahrten aus den Eisenbahnhöfen ist
während der Tageszeit zu den ad I und II ge¬
nannten Sätzen ein Zuschlag von 20 Pf . zu zahlen.

Für die Fahrten au « »nd nach den Elsen-
bahnböfen während der ad 171 angegebenen Nacht¬
zeit ist nur der doppelte ad I und II festgesetzte
Tagesfahrpreis ohne Zuschlag zu berechnen.

V . Der zum Abholeu aus dem Theater
bestellte Droschkenkutscher kann den ad 177 ge¬
nannten doppelten Fahrpreis nie verlangen , da¬
gegen müssen ihm für das Warten 50 Pf . besonder¬
gezahlt werden.

VI . Die Führer der sogenannte«
Damen -Phaetons . „ , ,

(Ponnh -Fubrwerke ) sind berechtigt , bei Zeltfahrten
ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VII . Die Führer von Schlitte«
sind berechtigt , ein Drittel der Taxe mehr zu fordern

viii . Bei Fahrten außerhalb der Stadt
ist das kleine Handgepäck , wie Handkoffer , Hut¬
schachtel und Reisesack , frei . Dagegen ist für icdes
arößere Stück Gepäck 50 Pf . ohne Rücksicht auf
die Entfernung zu entrichten.
IX . Den Droschkenkutschern ist es untersagt
Trinkaelder zu verlangen . *

Wiesbaden , den 1 . November 1901.
Der Polizei - Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend das Droschkeufuhrwese « .
K « wird hiermit znr Kenntniß der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkenbesttzek -BereinS
gebracht , daß vom 1 . April d . I . ab auf den
folgenden Drofchkenhalteplätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben angegebene Zahl Droschke»
Ausstellung zu nehmen hat:

Zahl der Droschken.
1 . Am Krieger -Denkmal im Nerothal . . 2
2 . In der Saalgaffe an der Mündung in

die Taunusstraße . 8
3 . Auf dem Kranzplatz. 8
4 . In der Sonnenbergerstraße , an den durch

die Kuranlagen führende » Chaifenwcg 2
5 . Vor der alten Kurbaur -Colonnade . . 20
6 . Vor der neuen Kurhans -Colonnade (auch

Thcatcr -Colonnade gen .) . 20
Au allen Abenden , au welchen Vor¬

stellungen im Kgl . Theater stattstnden , bleibt
der vorgenannte Haltevlatz nur bi« 8 ' /, Uhr
Abends mit 20 Droschken , nach 8 ' /- Uhr
Abends nur znit 10 Droschken besetzt.

7 . An der Südseite des Ratbhaufes . . . 4
8 . 8tuf der Südseite der Mnseumstraße . 8
9 . Auf der Oftfeite der Victoriastraße , an der

Mündung in die Franksnrterstraße . 6
10 . In der Blnmcnstraße — Westseite — an

der Mündung in die Bierstadterstraße 3
11 . AufdemslidllchenFahrdammederRhein-

straße vor dem Ludwiasbabnhof . . 20
12 . Auf dem Reitwege der Rheinstraße , an-

faiigend an der Rhcinbabnstraße . . 10
13 . Auf dem Reitwege der Rheinstraße , an¬

fangend an der Moritzstraße . . . 10
14 . Auf dem Reitwege der Rheinstraße , an-

fangend an der Wörthstrahe . . . 8
15 . Auf dem östlichen Fahrdamm d. AdolfS-

allee an der Mündung der Goethe-
strahe (südliche Ecke derselben ) . . . 3

16 . Auf den : ManrmnSplatz . 3
Den für den Eisenvahndienst bestimmten

Droschken sind nachsolgende Halteplätze angewiesen
worden:

Für den Dienst aus dem Tauuus-
und LudwigSbahnhof , sowie aus dem
Rhciubahnhof ans dein Reitwege und ans der
südlichen Fahrbahn der Rheinstraße , anfangend
an der Adolphstraße in der Richtung nach der
Nicolasstraße.

Die vorstehend zu 2 , 3, 5 , 6, 11 und 13 ge¬
nannten Halievlätze sind von Morgens 6 Uhr ab
mit je 2 Droschke » zu besetzen.

Der zu 16 genanute Halteplatz ist erst von
3 Uhr Nachmittags ab mit der angegebenen Zahl
Droschken zu besetzen, während die Dienstzeit
sämmtlicher übrigen Droschken aus den vorge-
iianiiteu Halteplätzen um 8 Uhr Morgens beginnt.

Mit Ausnahme von 10 Droschken auf dem
Halteplatz vor der alten Kurbauseolannade . bezw.
naäi beendigter Vorstellung im Königlichen Theater
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattsindet
— auf dem Halteplatz vor der ne» en KurbanS-
colonnade (auch Theatercolonnade genannt ), deren
Dienstzeit bi « Nacht « 12 Uhr wahrt , dauert die
Dienstzeit sämmtlicher übrigen Droschken ans den
Halteplätzen bis 11 Uhr Abend «. *

Wiesbaden , de» 4 . März 1902.
Der Polizei -Präsident , K . Prinz v . Ratibor.

Städt . öffentlichcMiitcr -Nicdcrlagc.
Für die städt . öffentliche Gütcr -Nicder«

läge unter dem Aecisc - Amt » - Gebäude , N <::gasie
No . 6a hier , werden jederzeit unverdorbene
Waarcn zur Lagerung ausgenommen . Da « Lager¬
geld betragt zehn Pfennige sttr je 50 uk
NN d Monat.

Die nähere » Bedingungen sind in unserer
Buchhastcrci , Neugasse No . 6a , zu erfahren . *

Städt . A .-cisc -Amt.



§ 56.
, J- Kinder unter 10  Jahren , welche sich nicht
rS- rit erwachsener Personen befinden, sowie
Dlenstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
rst die Benutzung der in den öffentlichen Anlagen
und Straßen ausgestellten Ruhebänke, welche die
Bezeichnung „Kurverwaltung" oder „Bau-
Verwaltung" tragen, untersagt/

8 57.
Verkehr in der Kochbrnnnen-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Be-
gleitung erwachsener Personen, Kinderwärterinncn
jedoch, die sich in Ausübung ihres Berufes be-
sinden, siberbauvt der Aufentbalt in der Koch¬
brunnen- Anlage und der Trinkhalle daselbstuntersagt.
- Personen’n unsauberer Kleidung, ferner
lolchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich fübren, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrunncn-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch'die Anlage nichtgestattet.
... 3- Zn der Zeit vom1. Avril bis1. November
ist das Rauchen in der Kochbrunnen-Anlage bis9 Uhr Vormittags verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Koch¬
brunnen-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunnenmusik darf die Ver¬
bindungsstraße zwischen Taunusstraßc und Kranz¬
platz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt
bernbren werden. *

Bekanntmachung.
Die frei gewordene Stelle eines Direktors der

städtischen Wasser-, Gas - u. Elektrizitäts¬
werke ist baldmöglichst wieder zu besetzen. Mit
der Stelle ist ein v-nfionsfähiges Gehalt, an¬
fangend mit 8000 Mk., und steigend von 3 zu
8 Jahren um je 500 Mk. bis zu 10,000 Mk.. ver¬
bunden. Im klebrigen werden die Nnstelliings-
Verhaltnisse nach dem belr. Statut für die
Gemeindebeamten der Stadt Wiesbaden geregelt.

Nur solche Bewerber werden zngelaffen, welche
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in jedem
der drei Betriebe(Wasser, Gas und Elektrizität)
Nachweise» können und wenigstens in einem der
drei Betriebe bisher eine leitende Stellung ein¬
genommen haben. Besonders geeigneten Be¬
werbern kann der Eintritt in eine höhere Gehalts
stufe als 8000 Mk. bewilligt werden. — Be
Werbungen sind ,

. bis zum 1. September l. I.einzlireichen.
Wiesbaden, den 30. Juli 1902.

Der Magistrat

Bekanntmachung.
Zur Errichtung eines Pumpenhauses auf dem

dtr städtischen Wasserreservoire Platter-
straße 90 sollen die Maurer - und Zimmerer-Arbeiten vergeben werden.

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Be¬
dingungen und Zeichnungen können an Wochen¬
tagen von 8 bis 10 Uhr Vormittags auf dem
Baubureau der Gasfabrik an der Mainzer Land-
stratze4 cingeschen und die zu verwendendenAn¬
gebots-Formulare in Empfang genommen werde».
®lc5 "?,e,6ote  verschlossen und mit entsprechen¬
der Aufschrift persehen bis spätestens

Freitag, den 15. Slugust d. Js .,
, . . _ . . Mittags 12 Uhr,
bei der Direction, Marktstraße 16, Zimmer No. 6,einzurcichen.

Wiesbaden , den4. August 1902.
Die Direction

der stadt. Wasser-, Gas- u. Elektr.-Wcrke.

Verdingung.
Die Ausführung der Schrcinerarbeiten für

den Neubau des Volksbades an der Roonstraßc
hiericlbst soll im Wege der öffentlichen Ans-
Ichreibung verdungen werden.

Angebotsformularekönnen während der Vor-
mittagsdieiiststuiiden im Nathhanse.Zimmcr No. 41,
cingeiehkn, auch von dort gegen Baarzohlung oder
bcstcllgcldfreie Einsendung von 1 Mark und zwar
bis zum 21. August 1902 bezogen werden. Ver¬
schlossene und mit der Aufschrift„H. A. 107" ver¬
sehene Angebote sind spätestens bis

Samstag, den 23. August 1902,
Vormittags 10V- Uhr,

hierher eiuzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit deni vorgeschriebenen und
ausgefüllken Verdingungsformulareingereichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
30 Tage.

Wiesbaden, den7. August 1902.
Stadtbauamt, Abtheilung für Hochbau.

StüdtischesLeihhaus zu Wiesbaden,
Neugasse 6.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß.
daß da» ftadtiiche Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
lauf jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eines Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen qiebt
und daß die Taxatoren von 8—10 Uhr Vor¬
mittag» und von 2- 3 Uhr Nachmittags
rm Leihhaus anwesend sind.
„_ Die Leihhaus-Deputation.

Verdingung.
Die Herstellung von 9800 qm « teilt»

rff ®" ** In>®ßn*etl  oder in5 Loose getrennt—
soll tm Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Angebotsformulare und Verdingungsunter-
lagen können wahrend der Vormittagsdienststundcn
im Rathhause, Zimmer No. 44. cingeseben oder
von dort gegen Baarzahlung oder bestcllgcldfreie
Elnscndimg von 1 Mk. 50 Pf. und zwar bis zum
Samstag/ Len9. Augustd. Js ., bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „Klein-
pflastcr" versehene Angebote sind bis spätestens

Montag , de« 11. Slugust 1902,
. Vormittags 10  Uhr,

hierhex einzlireichen. Die Eröffnung der Angebote
enolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An-
dictex. Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-
gefullten Verdingnngsformnlar ciiigercichtcn Ange¬
botet̂ rden berücksichtigt. Zuschlogssrist: 14 Tage.

Wiesbaden , den 26. Juli 1902. ' *
Stadtbauamt, Abtb. für  Straßenbau.

B -rdingnng.
Di- Herstellung einer 31 m langen Beton-

eotfr̂ tmtHteae des Profils 60/40 cm in der
Bulowstraße, nächst dem Ziethenring, soll im
werden"" "gütlichen Ausschreibung verdungen

Angebotsformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dleiiststiinden im Rathhanse, Zimmer No. 57. ein-
gesehei, die Verdiiiguiigsnntcrlaqen auch von dort
gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung
von 60 Pfg. bezogen werden. Verschlossene und
mit entsprechender Aufschrift versehene Angebote
sind spätestens bis

Mittwoch, den 20. August 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher crnziircicheii. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An-
bicter. Nur die mit dem vorqeschriebcnc» nud
ausgefullten Verdingungsformitlareiiigcrcichlcn
14 Tag/ berücksichtigt. ZuschlagsfrisL

Wiesbaden, den5. Anglist 1902.
Stadtbauamt,

Abth. für Canalisationswesen.
Ausschreiben.

Lieferung von Dienstkleidern.
Lieferung von 23 Wintcr-Ueberröcken.

29 Tuchhosen und 3 Tnch-Juppen für Bedienstete
>dcr Kiirverwallung soll vergeben werden. Lieferungs-
Termin1. Oktober 1902. Angebote mit der Auf¬
schrift„Submission auf Dicnstkleider" sind bis

Dienstag, den 28. Auanst 1902,
Vormittags 10 Uhr,

postmäßig verschlossen unter Beifügung von Stoff¬
mustern be, der Unterzeichneten Stelle eiuzureichen
Die Liesernugsbedingungen können ouf dem Büreau
der Unterzeichneten Verwaltung(Kurhaus) ein-
gesehen werden. *

Wiesbaden, den1. August 1902.
_Städtische Kur-Verwaltung.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Mannschaften der Leiter- u.

Retter-Abtbeilungen des 2. Zuges
(Rettuiigs-Compagiiie) werden auf
Samstag, den 9. August l. IS .,

Abends 87a Uhr,
zu einer General-Versammlung in
das Gasthaus„Znm Landsberg" cin-

- geladen. Um pünktliche zahlreiche
Betheiligung wird gebeten.

Wiesbaden, den6. August 1902.
_ _ Die Branddirection.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 »nd 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. Scpt. 1867 über die Polizei-
Verwaltung in den neu erworbenen Landestheilcn
(G. S . S . 1529) und der §§ 143 und 144 des
Gesetzes über die allgemeine Landesoerwaltunq
vom 30. Juli 1883(G. S . S . 195) wird nach er¬
folgter Zustimmung des Gcmeindevorstandesfür
den Gemcindebezirk Sonnenberg über den Anschluß
von Grundstücken an die Gemcindewasserleitung
die nachstehende Polizei-Verordniing erlassen:

8 1. Jedes bebaute und zur Bebauung ge¬
langende Grundstück muß, sobolv die Straße, an
welcher dasselbe liegt, mit einem Wasserleitungs-
rohr versehen ist, an dasselbe angeschloffen werden.

Die Verpflichtung hierzu liegt dem Eigcn-
thümer oder Nutznießer des Grundstücks ob.

8 2. Mit dem Anschluß der im 8 1 bezeich-
netcn Grundstücke an das Wasserlciiungsrohr ist
zu beginnen, sobald Seitens der Ortsvolizeibehörde
hierzu, fei cs durch öffentliche Bekanntmachung
oder durch besondere schriftliche Verfügung, die
Aufforderung an die Verpflichteten ergebt.

8 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-
Verordnung werden, insofern nicht nach sonstigen
Vorschriften eine höhere Strafe verwirkt ist, mit
Geldstrafe bis zu 9 Mk. oder entsprechender Haft
geahndet.

8 4. Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Verkündigung im Krcisblatt für den
Landkreis Wiesbaden in Kraft.

Sonnenberg, den 25. Juli 1902.
Die Ortspolizcibchörde. Schmidt, Bürgermeister.

Vorstehende Polizei-Verordnung wird mit dem
Bemerken veröffentlicht, daß dieselbe im Krcisblatt
für den Landkreis Wiesbaden(Naffanischcr Anzeiger)
vom5. AugustI. I . verkündigt worden ist. *

Sonnenberg, den5. August 1902.
Der Bürgermeister.

In Vertr.: Bingel , Beigeordneter.

Nachm. 4'/, Uhr: Versammlung für junge
Mädchen(Sonntags-Verein).

Abends8-/2 Uhr: Versammlung für Jeder¬
mann (Bibelstunde).
. . Jeden Donnerstag. Abends8-/2  Uhr: Gcmein-schaftsstunde.

Ev. Männer- und Jünglingsverein.
Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Freie Vereinigung.

Der Geiangchor fährt Vorm. 7 Uhr 15 Min. nach
Franksurt zum Sängerfcst.

Montag, Abends8-/2 Uhr: Turnen.
Mittwoch, Abends9 Uhr: Bibclbesprechstundc.
Freitag, Abends8V2 Uhr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: Gedetsstunde.
Männer und Jünglinge sind herzl. eingeladen.

Jugendverein.
Sonntag, Nachm. 3 Ubr: Spiele re
Montag, Abends8-/2 Uhr: Turnen.
Dienstag, Abends8'/- Uhr: Bibelstunde.
Freitag, Abends8-/2 Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlicheingeladen.

Christlicher Verein snngcr Männer. Lokalitäten:
Rheinstraße 54, Part.

Sonntag, Nachni. 3 Ubr: Gesellige Zusammen¬
kunft. 5 Uhr: Soldaten-Versammlung.

Montag, Abends9 Uhr: Männerchor.
Dienstag, Abends8^/»Uhr: Bibelbesprechstunde.
Mittwoch, Abends9 Uhr: .Bibelbesprechstunde

der Jugend-Abth.
Donnerstag. Abends9 Ubr: Posaunenchor.
Freitag, Abends9 Ubr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: Gebetsstunde.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingassc 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von

2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfrauen-Vercin der Bcrgkirchen-Gemeindc:

Nachm. 4-/2—7 Uhr.
Versammlungen

inl Gcmcindesaal des Pfarrhauses, An der Rinq-
kirche 3.

... Der Sonntagsvercii, der Neukirchengemcinde
fällt bis zuni 14. September ans. .

Die Arbeitsstunden des NähvercinS fallen bis
zum3. September aus.

Katholische Kirche.
12. Sonntag nach Pfingsten. —10. Aug. 1902.

Fest des hl. Märtyrers Laurentius.
Die Collectc im Hochamt von Mariä Himmel¬

fahrt ist in beiden Kirchen für das Knabenjeminar
bestimmt.

Pfarrkirche zum hl. Bonifatius
Erste hl. Messe um 5.30, zweite6.80, dritte

(Militärgottesdienfl) 8, vierte(Kindergottcsdienst)
9, Hochamt 10, letzte bl. Messe 11.30.

Nachm. 2.15 Ubr Andacht mit Segen(522).
Während der Ferien sind die hl. Messen an

den Wocbcntagen uni6, 7, 9.15.
Nächsten Freitag feiern wir das Fest der Ans

nähme Mariens in den Himmel. Gebotener
Feiertag, daher keine Abstinenz. Gottesdienst wie
an Sonntagen. Nach dem KindergottesdienstKräuierweihe.

Gelegenheit zur Beichte ist Samstag5—7 und
nach8 Uhr, sowie Sonntag von5.30 an. Samstag5 Uhr Salve.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte6,

zweite heil. Messe7.30, Kindergottcsdienst(Amt)
8.45, Hochamt mit Predigt 10 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht(496).
An den Wochentagen sind die hl. Meffcn um

6.15 (Donnerstag in der Schwesternhauskapcllc,
Platterstraße 68) und8.15 Ubr.

Freitag. 15. August, Mariä Himmelfahrt; ge¬
botener Feiertag. Keine Abstinenz. Am Vorabend
ist Gelegenheit zur Beichte. Der Gottesdienst ist
wie an Sonntagen. Nach dem Kindergottesdicnst
ist die Kräilterweihei Nachm.2.15 Uhr Andacht(524).

Samstag5 Uhr Salve, 5—7 und nach8 Uhr
Gelegenheit zur Beichte

Aitkatholischr Kirche, Schwalbacherstratzc.
Sonntag, den 10. Aug., Vorm. 10 Uhr: Heil.

Messe mit Gemeindegesang. Lieder No. 4, 7, 13.
W. Krimmcl, Pfr.

AngHcan Chnrch of St . Aug -uitime of
Canterbury.

Frankfurterstrasse 3.
Sunday, lOth. August.

Services: Holy Eucharist, 8. Mattins Choral
Celebr. and Sermon, 11. Evensong and Litany, 6.

At each Service Thanksgiving for the
recovery of H. M. the King.

Week-day Services resumed.
Ghaplain: Rev. E. J. Treble,
Kaiser-Friedrich-Ring 36.

Dampfer-Fahrten.
Rhein- Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft 1̂
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 Bis Cob-

lenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin ■
Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „"Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach- ,
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7‘/t Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Niederländische Dampfschiff-Rhederei,
Salonboote mit Schlafkabinen.

Tägliche Tourfahrten
ab Mainz 6 Uhr Morgens,
„ Biebrich 6 Uhr 15 Min. Morgens,

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen 8 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiertagen 9 Uhr Abend«,
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Nachm.

ah Rotterdam 7 Uhr Morgens (vom  1 . Juni bis
incl. 15. Aug. 8 Uhr Morgens),

in Köln 4 Uhr am folg. Nachm.,
ab „ 10 „ 80 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 „ am folg. Morgen,

in Biebrich 3 „ 30 „ Nachm.

Tägliche Schn eil fahrfen vom 15. Mai bis 31. Aug.
ab Mainz 9 Uhr 45 Min. Morgens,

Biebrich 10 „ Morgens.
Anschluss per Staatsbahn:

ab Frankfurt a/M. 8 Uhr 22 Min.
Anschluss per Strassenbahn.

ab Wiesbaden (Bahnhöfe) 9 Uhr 21 Min. Morg.,
„ Eltville 10 Uhr 30 Min. Morgens.

Anschluss per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 8 Uhr 35 Min. Morgen«,
„ Coblenz an Woehent. 2 Uhr 30 Min. Nachm.,

„ Sonn- u. Feiert . 4 Uhr 30M. „
in Köln an Wochentagen -s Uhr Abend^

„ Sonn- u. Feiertagen 9 „ „
Anschluss an das Tourboot nach Rotterdam.

Evangelischlutherischer Gottesdienst,
Adelheidstraße 23.

Sonntag, den 10. Ang. (11.Sonnt, n. Trin.),
Ql,i Uhr: Lescgottcsdicnst.

Apostolische Gemeinde, »
Kleine Schwalbacherstraße 10, 2.Et. (Gcwerbehalle).

Kirchliche Anzeiger».
Evangelische Kirche.

Marktkirchc.
Sonntag, den 10. August. (11. Sonnt, n. Trin.)

Militär-Gottesdienst8.40 Uhr: Div.-Pfr.Franke.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Bickel. Nach

der Predigt Beichte nud hl. Nbendmohl.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Ziemcndorff.
Amtswochc: Pfr. Bickel.

Bcrgkirche.
Sonntag, de» 10. August. (11. Sonnt, n. Trin.)

Houptgottcrdicnst10 Uhr: Pfr . Vccscnmcvcr'
Abendgottesdienst5 Uhr: Pir . Diehl.
Amtswochc. Taufen und Trauungen: Pfr.

Beescnmcycr. Beerdigungen: Pfr. Diehl.
NB. Die Sonntagstausen, weiche Samstags

anzuineldcn sind, finden um 2'/, Uhr in der
Kirche statt.

Ringkirche.
Sonntag, den 10. Anglist. (11. Sonnt, n. Trin.)

Die Ningkirckc ist gesdiloffe».
Honplgottesdieiist 10  Uhr im großen Saal.

Platterstr. 2: Hlllfspr. Schlosser.
Abcndgoltcsdiensl fällt nns.
Amtswochc. Taufe» und Tranungcii: HülfSpr.

Schlosser. Beerdigungen: Pfr. Friedrich. "
Kapelle des PaulinenftiftS.

Sonntag, den 10. August, Vorm. 9 Uhr:
Hanptgotterdienst. Pfr. Christian.

Evangelisches BcreinShanS, Platterstraßc 2.
Vorm. 10  Uhr: Gottesdienst der Ningkirchewgemeinde.

. Sonntag, den 10. August, Vorm. IOV2 Uhr:
Houpigotlesdicnst. Nachm. 4 Uhr: Oeffentliche
Predigt, wozu Jedermann freundl. eingeladen ist.

Dienstag, den 12. August, Abends8 Uhr:
Gottesdienst.
Kaptisten-Gemeinde, Oranicnstr. 54, Hth. Pt.

Sonntag, den 10. August, Vorm. -MC Uhr:
Predigt. Vorm. 11 Uhr: Kindergottesdienst. Nachm.
4 Ubr: Hauptgottesdienst(Prcdigttbema: Die
Ursache des vielen Unglücks auf Erden und der
Weg zur Abbülfc.).

Mittwoch, Abends8-/, Uhr: Gedetsstunde.
Mrthodisten-Gemeinde, Helenenstraße 1,1.Et.

Sonntag, 10. Ang., Vorm. -MO Uhr: Predigt
von Evangelist Roller aus Amerika. Thema:
„Christus das Licht der Welt." Um 11 Uhr:
Sonntagsschnle. Nachm.3 Uhr: Vortrag, Thema:
Friede, Friede und doch kein Friede. Abends
8 Uhr: Thema: „Gewogen und zu leicht erfunden."

Donnerstag, Abends8-/, Uhr: Jngcndbliiid.
PredigerI . Schmeißer.

Kcitoarmer, Frankenstraßc 13.
Jeden Abend8-/2 Uhr, Sonntags auch Vorm.

10 Uhr: Vertammlung. Jedermann willkommen.
Dentschiratholische(freirelig .) Gemeinde.

Sonntag, den 10. Aug., Vormittags 10 Uhr:
Erbauung im Wablsaale des Rathhauses; Thema:
War glauben wir? Lied: No. 65, Str . 1 und 3.
4 und 5, 6.

Der Zutritt ist für Jedermoim frei.
Prediger Welker, Bülowstraße 2.

Unssischrr Gottesdienst.
Sonntag(7. Sonntag nach,Pfingstcii), Vorm.

11 Ubr: Hl. Messe. Große Kapelle.
Druck»nd BerlaD der & Kchelleadcrs 'Ichen Ho|-B»ck>druckerei Ui Wclbaden.

ab Köln 7 Uhr 15 Min. Morgens,
in Coblenz 2 „ — „ Nachmittags,
in Eltville 8 „ 05 „ Abends.

Abfahrt per Kleinbahn:
nach Schlangenbad 8 Uhr 15 Min. Abends,
in Biebrich 8 Uhr 40 Min. Abends.

Abfahrt per Staatshahn:
nach Frankfurt und Wiesbaden 9 Uhr 11 Min.

Abfahrt per Strassenbahn:
nach Wiesbaden8Uhr 45 Min. bezw.8 Uhr 52 Min,

Billigste Fahrpreise . Retourbillets bis Köln.
. Fahrpreisermässigung für Schüler u. Vereine.
I Alles Nähere zu erfahren bei der Hauptagentui
1 in Biebrich a/Rh. Schürmann & Co., sowie ia

Wiesbaden bei Ludwig Engel, Reise-Büreau,
Wilhelmstrasse 46. F829

Biebrich-Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahn,
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Sommer-Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss): 9°®

IO00* 1x00 1200* x00 2°° 3°° 400 500 tzoo 700 goo
9°°t (an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 83®
900* X00» lloo* 1200 loo 2»o 300 400 500 goo 700
8°°t (an u. ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof je
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags.
1‘ An Wochentagen ab 1. Juni bi* 1. September.
Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboote

für Gesellschaften. F330
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Hamburg-Amerika-Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyork:
7./8. Schnellpd. Fürst Bismarck, 9./8. Postd.
Patricia , I4./8. Schnellpd. Columbia, 16./8. Postd,
Blücher, 23./8. Postd. Graf Waldersee, 28-/8.
Schnellpd. Auguste Victoria, 30./8. Postd. Penn¬
sylvania, 4./9. Schnellpd. Fürst Bismarck, 6./9.
Postd. Moltke. Nach Boston: 13./8. Postd.
Assyria, 28./8. Postd. Arcadia. Nach Baltimore:
6./S. Postd. Athesia, 31./8.■Postd. Brisgavia.
Nach Philadelphia : 13./8. Postd. Assyria, "2S./8.
Postd. Arcadia. Nach Neworleans: 20./8. Postd.
Fort, 15./9. Postd. Hoerde. Nach Montreal:
21./8. Postd. Westphalia , 6V9. Postd. Teutonia.
Nach Mexico: 12./8. Postd. Castilia, 15.'8. Postd.
Rhenania. Nach Porto Rico und Venezuela:
15./8. Postd. Rhenania. Nach Columbien und
Central-Amerika: 12./8. Postd. Rhenania. Nach
Ost-Asien: 10./8. Postd. Saxonia, 19.,8. Postd.
Serbia. _ _ F330

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen-Newyork-Dienst. D, „Vadorland“

am 2. Aug. von Antwerpen nach Newyork ab¬
gegangen. D. „Zeeland“ am 2. Aug. von New-
York nach Antwerpen abgegangen. D. „Kries¬
land“ am 5. Aug. in Newyork von Antwerpen
angekommen. D. „Kroonland“ am 5. Aug. in
Antwerpen von Newyork angekommen. — Ant-
werpen-Philadelphia-Dienst. D. „Switzerland“
am 5. August Scilly passirt von Philadelphia
kommend (am 7. Aug. 5 Uhr Morgens in Ant¬
werpen erwartet ).
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